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1. Allgemeines 
 

 
Bisherige Entwicklung und Unterrichtung 
 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2005 wurde vom Rat der Stadt am 28.02.2005 beschlossen. Der Haushaltsausgleich wurde dabei im 
Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt erreicht. Allerdings war es hierzu für den Verwaltungshaushalt erforderlich, 
 
a) erstmals eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 600.000 € aus Grundstückserlösen zu berücksichtigen,   
a)  eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 231.330  € mit Zuführung an den Verwaltungshaushalt einzuplanen, 
c) einen relativ optimistisch-realistischen Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer zu bilden. 

 
Im Rahmen des Controllingberichtes für das I. Quartal 2005, der in der Sitzung des Rates der Stadt am 25.04.2005 vorgelegt wurde, ist die 
Verwaltung auf die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2005 eingegangen. Hierzu wurde ausgeführt: 
 
 

„Zur generellen Entwicklung der Haushaltssituation ist festzustellen: 
 

1. Aufgrund des aktuellen Buchungsstandes bei den Gewerbesteuereinnahmen wird für 2005 aufgrund der derzeitigen Entwicklung von 
Mindereinnahmen von 2,5 Mio. € ausgegangen. 

 
2. Bei dieser Größenordnung ergeben sich ca. 0,5 Mio. € Wenigerausgaben bei den abzuführenden Gewerbesteuerumlagen. 
 
3. Bei erster Einschätzung ergibt sich unter Berücksichtigung dieser Mindereinnahmen und Minderausgaben sowie sonstigen erwarteten 

Haushaltsverbesserungen ein vorläufiger Fehlbetrag von 0,5 bis 1,0 Mio. € im Verwaltungshaushalt. 
 
 
Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft 2005 beabsichtigt  die Verwaltung wie folgt  
vorzugehen: 
 

 Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird seitens der Verwaltung genauestens verfolgt. 
 

 Die Kämmerei schreibt die Fachämter an und gibt Vorgaben bekannt, in welchem Umfange Einsparungen im Jahre 2005 gegenüber den 
Haushaltsansätzen des Verwaltungshaushaltes erforderlich sind.  
 



 Die Fachämter teilen der Kämmerei mit, bei welchen Haushaltspositionen Ausgabeeinsparungen bzw. Einnahmeverbesserungen 
möglich sind.  
 

 Unter Berücksichtigung der Vorschläge der Fachämter werden im Mai vorläufige Haushaltssperren erlassen; es sei denn, dass sich die 
Haushaltssituation grundlegend verändert. Hiervon kann derzeit nicht ausgegangen werden. Auf jeden Fall wird eine interne 
Mittelsperrung erfolgen. 
 

 Der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat der Stadt werden ggf. nach § 29 GemHVO in der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 20.06.2005 und im Rat der Stadt am 04.07.2005 über formale Haushaltssperren unterrichtet. 
 

 Soweit sich im Laufe des Jahres 2005 ergibt, dass ausgesprochene Sperren aufgrund einer positiveren Entwicklung, die derzeit nicht 
abzusehen ist, nicht mehr aufrecht erhalten werden müssen, können die Sperren ganz oder zum Teil aufgehoben werden, anderenfalls 
würden sie bestehen bleiben. Heute ist von Letzterem auszugehen. 
 

 Die Kämmerei wird von sich aus nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt suchen und sich hierzu mit den 
betroffenen Fachämtern in Verbindung setzen. 
 

 Der Haupt- und Finanzausschuss bzw. auch der Rat der Stadt werden über die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2005 
regelmäßig informiert.“  
 
 
 

Aus heutiger Sicht wird das Defizit bei den Gewerbesteuereinnahmen in 2005 nach leichter Verbesserung  auf ca. 2,2 Mio. € geschätzt. 
 
Auf der Einnahmenseite ergeben sich jedoch nach der Mai-Steuerschätzung 2005 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
für das Haushaltsjahr 2005 voraussichtliche Mindereinnahmen von rd. 550.000 €. 
 
  
Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird derzeit von der Kämmerei wie folgt eingeschätzt:  
      
 

 
 
 
 



Haushaltsansatz Gewerbesteuer 2005: 16.900.000,00 € 
 
Anordnungssoll ./. Abgänge auf Kasseneinnahmereste  Stand 20.05.2005:  14.195.751,48 €
 
Defizit: 2.704.248,52 € 
 
Veränderungen aufgrund erwarteter und geschätzter Zugänge/Abgänge    500.000,00 €  
 2.204.248,52 € 
        
 
rd.:  2.200.000,00 €  
 
 
Bezüglich des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2005 sind Weniger- 
ausgaben bei den Gewerbesteuerumlagen aufgrund dieser Wenigereinnahmen 
bei der Gewerbesteuer 429.397,59 € 
gegenzurechnen. 
 
vorläufiger Negativsaldo = 1.770.602,41 € 
 
Abdeckung durch Haushaltssperren: 436.889,00 € 
Abdeckung durch Haushaltsverbesserungen:                1.145.300,00 €
                                                                                                                                                               188.413,41 € 
 
Haushaltsverschlechterungen: 733.700,00€ 
 
verbleibender vorläufiger Fehlbetrag 2005 aus heutiger Sicht:                922.113,41 € 
 

 
 
Auswirkungen:
 
Es droht also im Verwaltungshaushalt 2005 zum Jahresende ein Fehlbetrag.   



Kann ein Fehlbetrag nicht vermieden werden, ist er nach § 23 GemHVO spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu 
veranschlagen. Die Bezirksregierung in Köln hat in ihrer Rundverfügung vom 07.12.2001 zur Anzeige von Haushaltssatzungen/Genehmigung 
von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) darauf hingewiesen, dass weiterhin der Grundsatz gelte, den Fehlbetrag des abgelaufenen Jahres 
unverzüglich im Folgejahr zu veranschlagen (§ 23 Abs. 1 GemHVO). Die Veranschlagung spätestens im zweiten Folgejahr könne nur im 
Ausnahmefall erfolgen. Auf die Verfügung hat die Bezirksregierung nochmals Anfang des Jahres 2003 über die Kommunalaufsicht des 
Rheinisch-Bergischen Kreises hingewiesen. 
 
 
 
Zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf Seite 7 des Rechenschaftsberichtes 2004  hingewiesen. Hiernach ergibt sich folgende 
voraussichtliche Entwicklung:  
 
Bestand 31.12.2004:    
 1.808.643,60 €  
Entnahmen lt.  Haushaltsplan 2005: 
- zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes  231.330,00 €  
- zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes  3.390,00 €   
Für die Finanzplanungsjahre 2006 – 2008 sind zur Vermeidung höherer Kreditaufnahmen    30.000,00 €
eingeplant; frei verfügbarer Rücklagenbestand danach nur 1.543.923,60 € 
 
Der Mindestbestand beträgt:                1.333.825,19 €   
 
Damit sind bei einem Fehlbetrag in 2005 zur Deckung / Verringerung nur noch            210.098,41 € 
 
verfügbar. 
 
Mögliche Konsequenzen aus einem HSK sind aus dem Erlass des Innenministers NRW vom 06.09.1999 zum „Handlungsrahmen zur 
Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten“ (s. Anlage) ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 



Maßnahmen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft 
   
Aufgrund der negativen Haushaltssituation wurden die Fachämter seitens der Kämmerei mit Schreiben vom 12.04.2005 um die Mitteilung von 
Einsparungsvorschlägen und erkennbaren Haushaltsverbesserungen auf der Einnahmenseite gebeten. 
 
Um den vorläufigen Fehlbetrag zu reduzieren, hat der Bürgermeister am 24.05.2005, unter Berücksichtigung der Einsparungsvorschläge der 
Fachämter, aber auch darüber hinaus, Haushaltssperren ausgesprochen. Diese sind im Einzelnen aus den Aufstellungen zu Ziffer 4 dieser 
Broschüre ersichtlich. 
 
Gem. §§ 28 und 29 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Rat über die Sperren zu unterrichten; gegebenenfalls kann er diese 
einzeln oder in ihrer Gesamtheit aufheben. Darüber hinaus kann der Rat gem. § 80 Abs. 4 GO NW auch selbst Haushaltssperren 
beschließen. 
 
Unter Ziffer 3 dieser Broschüre sind die Haushaltsverbesserungen dargestellt, die sich aus heutiger Sicht im Jahre 2005 ergeben.  
Die Konsolidierungsbemühungen der Verwaltung  zielen zunächst verstärkt auf den Verwaltungshaushalt, um hier den voraussichtlichen 
Fehlbetrag zu verringern.  
 
Für das Haushaltsjahr 2006 ist § 75 der Gemeindeordnung NRW zu beachten. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein 
HSK für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufzustellen und darin der Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich 
wieder erreicht wird. Das HSK ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.  
 
Freiwillige Zuschüsse im Haushaltsjahr 2005       
Nachdem im Haushalt 2002 die freiwilligen Zuschüsse um 10 % und in 2004 um weitere 15 % gekürzt wurden (diese Kürzung gilt auch im 
Jahre 2005, z. T. wurden auch 2005 Zuschüsse gestrichen), wurden, auch aus Gründen des Vertrauensschutzes gegenüber den örtlichen 
Vereinen und Verbänden, die freiwilligen Zuschüsse grundsätzlich nicht mit Haushaltssperren belegt. 
 
Budgets 
Für die Schulbudgets wurden  geringfügige Haushaltssperren ausgesprochen. 
 
Unterrichtung des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates der Stadt nach §§ 28 und 29 GemHVO 
Der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat der Stadt werden in den Sitzungen am 20.06.2005 bzw. am 04.07.2005 über 
- die haushaltswirtschaftlichen Sperren des Bürgermeisters gem. §§ 28 und 29 GemHVO 
- die Gefährdung des Haushaltsausgleichs nach § 29 GemHVO unterrichtet. 
 
 



Schlussbemerkungen 
Die in dieser Broschüre aufgeführten Haushaltsverschlechterungen, Haushaltsverbesserungen sowie die Einsparungen infolge von 
Haushaltssperren ergeben einen voraussichtlichen Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt von derzeit 922.113,41 €. Es wird eine Aufgabe im 
gesamten weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2005 sein, den Fehlbetrag noch weiter zu verringern. Über die Bemühungen der Verwaltung 
wird der Haupt- und Finanzausschuss informiert.  Werden weitere Haushaltssperren ausgesprochen, erfolgt die Information gegenüber dem 
Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat der Stadt nach §§ 28 und 29 GemHVO. 
 
Derzeit hat sich die Entwicklung der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen zwar gegenüber dem Zeitpunkt der Ratssitzung 
(25.04.2005) leicht verbessert, andererseits ergeben sich jedoch aufgrund der Mai-Steuerschätzung erhebliche Wenigereinnahmen beim 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.   
 
Bei den großen Aufgabengruppen der Sozialhilfe und Jugendhilfe muss derzeit davon ausgegangen werden, dass sich bei der Sozialhilfe 
insgesamt ein höherer, bei der Jugendhilfe ein voraussichtlich in etwa gleich bleibender Zuschussbedarf gegenüber der Veranschlagung in 
dem Haushalt 2005  ergibt.  
 
Der Vermögenshaushalt 2005 ist zu beobachten. Dies erfolgt seitens der Verwaltung insbesondere auch bei den Haushaltsplangesprächen 
2006 zwischen Kämmerei und den Fachämtern. Sollten Einsparungen möglich sein, werden diese realisiert. Verbesserungen im 
Vermögenshaushalt wirken sich im Übrigen nur indirekt auf den Abschluss des Verwaltungshaushaltes aus; so ist es bei Streichungen oder 
Verschiebungen von Maßnahmen möglich, die Kreditaufnahmen zu verringern, was für den Verwaltungshaushalt einen geringeren 
Zinsaufwand und eine geringere Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (wegen geringerer Tilgung) bedeutet.              
 
Derzeit steht nicht fest, ob für den Verwaltungshaushalt 2006 ein Ausgleich möglich ist. Hierzu ist vor allem die Entwicklung der 
Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen von großer Bedeutung. Andererseits gilt es, die sächlichen Ausgaben und die 
Personalausgaben genau zu verfolgen und, soweit möglich, zu reduzieren. 
 
Weiterhin muss haushaltswirtschaftlich oberstes Ziel von Politik und Verwaltung sein, trotz des drohenden Fehlbetrages das Abgleiten in ein 
Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Dazu ist ein evtl. Fehlbetrag in 2005 so gering wie eben möglich zu halten. 
 
Wermelskirchen, 24.05.2005           
 
 
(Weik)    
Bürgermeister 



2. Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2005

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wurde für 2005 festgesetzt auf: 16.900.000,00 €
Die voraussichtlichen Einnahmen bei der Gewerbesteuer für 2005 betragen lt. aktueller Schätzung: 14.700.000,00 €

Die Differenz beträgt: -2.200.000,00 €

Folgende weitere Verbesserungen und Verschlechterungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer:

Art € BEMERKUNGEN
geringere Gewerbesteuer-Umlagen aufgrund Mindereinnahmen: 429.397,59 81/415 von o. a.  Wenigereinnahmen

Differenz Gewerbesteuer (s. o.) -2.200.000,00

vorläufiger Negativsaldo aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung: -1.770.602,41



3. Erwartete Veränderungen im Verwaltungshaushalt

3.1 Haushaltsverbesserungen

Mehreinnahmen/
Wenigerausgaben

Nr. Bezeichnung Euro
1.050.100.0.1 Verwaltungsgebühren 2.000 34

UA 160 Rettungsdienst 100.000 32 Voraussichtliche Mehreinnahmen.
1.613.100.0.0 Baugebühren 60.000 63 Voraussichtliche Mehreinnahmen.
1.817.210.0.6 Gewinnanteile BEW GmbH 183.300 20 Höhere Gewinnerwartungen.
1.817.220.0.2 Konzessionsabgaben 200.000 20 Höhere Abschlagszahlungen der BEW sowie

Abrechnung 2004.
1.910.280.1.5 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Schulpauschale) 300.000 Die Zuführung der Schulpauschale ist abhängig

vom Ausgleich des VMH.
Sonstige Verbesserungen 1) 300.000

1.145.300
1) Es wird geschätzt, dass sich bei den anderen H.-Stellen im Verwaltungshaushalt Verbesserungen (nach der Saldierung von Mehr-/Mindereinnahmen und

Mehr-/Minderausgaben) von rd. 300.000 € ergeben werden.

Summe

UA/Haushaltsstelle
Amt Erläuterung



3.2 Haushaltsverschlechterungen

Mehrausgaben/
Wenigereinnahmen

Nr. Bezeichnung Euro
UA 675.1 Winterdienst 45.000 66 Verschlechterungen aufgrund strengen Winters

(nach Abzug "Deckung Fehlbetrag aus
Vorjahren")

1.817.641.0.4 Kapitalertragsteuer 38.700 20 Höhere Steuer aufgrund höheren Gewinns.
1.900.010.0.8 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 550.000 20 Geschätzte Mindereinnahmen aufgrund Mai-

Steuerschätzung.
Sozialhilfe 100.000 50 Bereich Sozialhilfe (inklusive Hartz IV) insgesamt.

733.700Summe

UA/Haushaltsstelle
Amt Erläuterung



4. Haushaltssperren gemäß § 28 GemHVO NW im Verwaltungshaushalt

Ansatz Sperre verfügbar

Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro

1.030.562.0.9 Fortbildung - Einführung Neues Kommunales 
Finanzmanagement

18.000 3.000 15.000 20

1.030.630.0.0 Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement 40.000 5.000 35.000 20
1.060.504.0.6 Austausch Beleuchtungskörper 35.000 10.000 25.000 65 Reduzierung des Umfangs des 1. 

Bauabschnittes.
1.061.520.0.4 Anschaffung, Unterhaltung von Hard- u. Software 101.450 8.000 93.450 10
1.061.562.0.4 Fortbildung 20.000 3.000 17.000 10
1.130.505.0.0 Unterhaltung Außenanlagen 2.000 600 1.400 66 Orientierung am Ergebnis 2004.
1.130.520.0.7 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 25.700 2.570 23.130 32
1.160.505.0.1 Unterhaltung Außenanlagen 1.000 400 600 66
1.160.520.0.8 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 9.000 900 8.100 32
1.200.678.0.0 Erstattung von Kosten für Integrationshelfer 24.000 15.000 9.000 40 Aufgrund einer Gesetzes-

änderung ist nicht mehr der
Schulträger Kostenträger.

1.210.520.1.6 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (GGS Ost)

2.360 441 1.919 40 Bei den Schulen wird ein Betrag
von 5 % des Budgets (ohne
Lernmittelfreiheit) gesperrt. Die
Sperre erfolgt bei einer H.-Stelle.

1.210.501.2.9 Unterhaltung Gebäude (GGS Schwanen) 22.400 3.400 19.000 65 Verschiebung "Einbau von
Thermostatventilen".

1.210.520.2.4 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (GGS Schwanen)

2.960 552 2.408 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.210.520.3.2 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (GGS Hünger)

930 152 778 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.210.520.4.0 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (GGS Tente)

1.240 238 1.002 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

Die Kürzungen wurden im Wesentlichen mit den Fachämtern abgestimmt. 
Bei den Positionen der Gebäudeunterhaltung wurden in Abstimmung mit Amt 65 die Maßnahmen gesperrt, die nicht dringlich sind bzw. die zurückgestellt
werden können. Bei den Schulbudgets wurde bei den H.-Stellen, die von den Schulen direkt über Girokonto bewirtschaftet werden (abzüglich der Ausgaben
für Lernmittelfreiheit), eine Kürzung um 5 % vorgenommen. Die Sperre erfolgt jeweils bei den H.-Stellen für Gebrauchsgegenstände. Die Sperren im Bereich
der Unterhaltung der Außenanlagen wurden durch das Fachamt vorgeschlagen.

UA/Haushaltsstelle
Amt Erläuterung



Ansatz Sperre verfügbar

Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro

UA/Haushaltsstelle
Amt Erläuterung

1.210.520.5.9 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (GGS Dabringhausen)

2.070 373 1.697 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.210.501.6.1 Unterhaltung Gebäude (GGS Dhünn) 15.000 8.000 7.000 65 Verschiebung "Erneuerung 
Deckenabhängung".

1.210.520.6.7 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (GGS Dhünn)

1.120 199 921 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.210.501.7.0 Unterhaltung Gebäude (Katholische Grundschule) 17.500 7.500 10.000 65 Verschiebung "Einbau von
Thermostatventilen".

1.210.520.7.5 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (Katholische Grundschule)

2.020 331 1.689 65 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.215.501.0.5 Unterhaltung Gebäude (Hauptschule) 42.900 14.800 28.100 65 Neuplanung "Instandsetzung von
Fallrohr" notwendig; Verschie-
bung Bad Hausmeisterwohnung.

1.215.520.0.0 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (Hauptschule)

11.250 1.892 9.358 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.220.503.4.3 Flachdachabdichtung und Betonsanierung Kellergang 
Neuschäferhöhe (Realschule)

12.400 7.900 4.500 65 Nur Ausführung vorbereitender
Arbeiten.

1.220.520.0.1 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (Realschule)

11.380 1.652 9.728 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.230.501.0.0 Unterhaltung Gebäude (Gymnasium) 44.000 4.000 40.000 65 Verschiebung "Umbau Kellerraum
in Videoraum".

1.230.520.0.5 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 
Gebrauchsgegenständen (Gymnasium)

20.120 2.630 17.490 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.270.505.0.3 Unterhaltung Außenanlagen 9.400 400 9.000 66
1.270.520.0.0 Anschaffung, Wartung u. Reparatur von 

Gebrauchsgegenständen (Pestalozzischule)
4.420 1.106 3.314 40 Siehe H.-Stelle 1.210.520.1.6.

1.331.520.0.8 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 1.380 138 1.242 40
1.352.520.0.0 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 1.500 150 1.350 40
1.365.510.0.0 Unterhaltung von Ehrenmälern 3.300 500 2.800 66
1.431.711.0.8 Rückzahlung der Landeszuweisung 250 250 0 50 Ansatz nicht erforderlich.
1.435.520.0.4 Anschaffung und Unterhaltung von 

Gebrauchsgegenständen
1.000 200 800 50

1.436.520.0.9 Anschaffung und Unterhaltung von 
Gebrauchsgegenständen

5.400 1.000 4.400 50



Ansatz Sperre verfügbar

Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro

UA/Haushaltsstelle
Amt Erläuterung

1.437.505.0.7 Unterhaltung Außenanlagen 1.500 500 1.000 66
1.437.520.0.3 Anschaffung und Unterhaltung von 

Gebrauchsgegenständen
18.000 3.000 15.000 50

1.437.630.0.5 Sachausgaben Betreuung 2.500 500 2.000 50
1.437.633.0.7 Sicherheitskonzept 15.000 3.500 11.500 50 Es fallen geringere Kosten an als

geplant.
1.454.760.0.3 Förderung von Kindern in Tagespflege 250.000 20.000 230.000 51 Voraussichtliche Verbesserung.
1.464.718.0.3 Zuschüsse Kindergärten freier Träger 2.770.000 40.000 2.730.000 51 Erwartete Einsparung (netto).
1.490.788.0.0 Krankenhilfe nach dem LAG 1.200 1.200 0 50 Fällt ab 2005 nicht mehr an.
1.560.520.0.0 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 18.000 1.800 16.200 40
1.571.520.0.9 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 8.220 822 7.398 40
1.580.510.0.1 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen 58.500 3.500 55.000 66
1.580.630.0.0 Neu-/Ersatzbepflanzung von Bäumen 1.500 500 1.000 66
1.590.505.0.5 Unterhaltung Außenanlagen 900 300 600 66
1.610.630.0.2 Bebauungspläne 46.000 10.000 36.000 61
1.610.635.0.9 Kosten Ökokonto 19.000 2.000 17.000 68
1.614.631.0.8 Übernahmegebühren Liegenschaftskataster 35.000 25.000 10.000 60 Umlegungsgebiet Jahnstraße/

Unterweg voraussichtlich nicht in
diesem Jahr.

1.630.510.0.1 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze 41.000 11.000 30.000 66
1.630.511.0.9 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze 

(Straßenbaumaterialien, laufende Reparaturen)
75.000 15.000 60.000 66

1.630.513.0.3 Unterhaltung Straßenbegleitgrün 75.000 8.000 67.000 66
1.630.514.0.0 Sanierung verschiedener Brückenbauwerke 20.000 10.000 10.000 66
1.630.516.0.5 Unterhaltung, Verbesserung Radwegesituation 1.000 500 500 66
1.630.630.0.0 Baumkataster 2.000 1.500 500 66
1.680.510.0.0 Unterhaltung Parkplätze 3.000 1.000 2.000 66
1.730.510.0.0 Untehaltung Marktplatz 250 250 0 66
1.731.510.0.4 Unterhaltung Kirmesplätze 500 500 0 66 Wegen vorgesehenen Ausbaus

Schwanenplatz und Oberer
Lochesplatz.

1.731.631.0.0 Verkehrssicherung 1.000 1.000 0 66
1.750.520.0.3 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 8.100 810 7.290 60
1.761.521.0.9 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 2.530 253 2.277 40
1.761.520.1.0 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 1.800 180 1.620 65



Ansatz Sperre verfügbar

Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro

UA/Haushaltsstelle
Amt Erläuterung

1.771.501.0.0 Unterhaltung Gebäude 39.300 5.000 34.300 65 Einsparung Dachsanierung.
1.771.505.0.9 Unterhaltung Außenanlagen 3.000 2.000 1.000 66
1.771.520.0.5 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 20.000 2.000 18.000 66
1.780.510.0.8 Unterhaltung Wirtschaftswege 5.000 2.000 3.000 66
1.791.631.0.1 Stadtmarketing 31.250 2.000 29.250 23 Kürzung des Zuschusses für das

Kirmesfeuerwerk
1.791.632.0.9 Wirtschaftsförderung 7.500 2.500 5.000 23
1.791.718.1.3 Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung 6.900 1.900 5.000 23
1.792.510.0.0 Wartung und Reparatur von Wartehallen 2.500 300 2.200 66
1.855.520.0.4 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 2.000 200 1.800 23
1.880.520.0.2 Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen 1.000 100 900 65

17.543.100 150.000 17.393.100 11
436.889

Gem. § 28 GemHVO NW werden hiermit die bei vorstehenden Haushaltsstellen angeführten Haushaltssperren mit dem Ziel der Verringerung des 
voraussichtlich eintretenden Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt 2005 verfügt.

Wermelskirchen, 24.05.2005

(Weik)
Bürgermeister

Summe
SN Personalausgaben



5. Zusammenfassung und Ermittlung des voraussichtlichen Fehlbetrages:

Art € Bemerkungen

vorläufiger Fehlbetrag aufgrund Gewerbesteuerentwicklung -1.770.602,41 incl. Auswirkungen aus der Gewerbesteuerumlage 
sonstige Verschlechterungen -733.700,00
Abdeckung durch Haushaltssperren 436.889,00
Abdeckung durch Haushaltsverbesserungen 1.145.300,00

 voraussichtlicher Fehlbetrag 2005 -922.113,41












